
Berater – im Spiegel der Macht! (Teil 1)
Analog der „Profession“ Arzt, Lehrer und Anwalt haben die Berater in den 
letzten Jahren ganz besonders am Verlust von Image und Ansehen zu beis-
sen. Missbräuche, Abzockereien und unethisches Verhalten haben dazu 
beigetragen, dass die Berufsgruppe der Berater wie auch der Wirtschafts-
prüfer unter einem negativen Dogma zu leiden haben.

Wie es überhaupt zu solchen Exzessen kommen kann, sollen folgende 
Ausführungen zeigen. Letztlich hat ein Missbrauch auch immer mit Zu- 
oder Gewährenlassen zu tun.
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Wer ist mächtiger?

Zitat aus Auszug „Soziologie der Macht“ von Arnold Geh-
len:

„Macht“ bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen 
Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben 
durchzusetzen; „Herrschaft“ die Chance, für einen Be-
fehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen Gehor-
sam zu fi nden.

Untersucht werden soll, welche Machtverhältnisse in ei-
nem Dienstleistungsauftrag erscheinen können. Zum einen 
ist es sicherlich die Macht des Auftraggebers, von einem 
Dienstleistenden gegen Entgelt eine gewisse Leistung zu 
erwerben. Geld befi ehlt = Macht. Sofern der Dienstleisten-
de wirtschaftlich in der Lage ist, Aufträge abzulehnen oder 
anders zu defi nieren, ist diese Macht nur relativ. In aller 
Regel will der Dienstleister seine Leistung zu einem mög-
lichst fairen (hohen) Preis anbringen und diese Leistung 
auch erbringen können. Wird er nur für eine bestimmte 
Rolle gebraucht (oder missbraucht), wird das Auftragsver-
hältnis nur kurzfristig sein.

Macht kann in diesem Sinne auch verglichen werden mit 
Autorität. Wer eine Wirklichkeit denkend oder handelnd 
neu defi niert, kann für andere Menschen neue Tätigkeits-
sphären öffnen und neue Freiheitsgrade setzen. Diese 
Qualität kann mit gewonnener Autorität auch Macht be-
deuten1. Sofern nun der Berater genügend Kreativität ent-
wickelt und diese auch formulieren resp. kommunizieren 
kann, wird er keine Herrschaft sondern Macht entwickeln 
können.

Übt der Dienstleister nun Macht aus, wenn er erhaltene 
Aufträge im Sinne des Auftraggebers erledigt? Zunächst 
sollte die Frage beantwortet werden, ob es gegen den Wil-
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Unwissenheit schützt nicht

Kundenbeziehungen sind stark geprägt von Rollenspie-
len, insbesondere in Beziehungen welche sich unterteilen 
lassen in Dienstleistende und Leistungsempfänger. Immer 
dort wo „Wissende“ für „Unwissende“ Probleme lösen, 
können verschiedene Ebenen oder auch „Bühnen“ festge-
stellt werden. 

Der Berater setzt voraus, dass der „Unwissende“ seine 
Karten vollumfänglich offen legt und volles Vertrauen auf 
den „Wissenden“ überträgt. Er muss sich vor der Auftrag-
serteilung sicher sein, dass a) das Wissen für die Umset-
zung auch tatsächlich vorhanden ist b) dass die Pläne auch 
wirkungsvoll und speditiv umgesetzt werden und c) dass 
die Informationen und Angaben mit äusserster Diskretion 
behandelt werden. Sind die Voraussetzungen erfüllt, kann 
sich der „Unwissende“ zum grossen Teil seiner Problem-
last mindestens kurzzeitig entledigen (nicht zu verwech-
seln mit der Abgabe der Verantwortung!!)

Ab Zeitpunkt der vertrauensvollen Auftragserteilung an 
den „Wissenden“ sind die Wahrnehmungen über Verant-
wortung, Identität mit den Problemen wie auch der Wille 
zur defi nitiven Umsetzung und dessen Geschwindigkeit 
unterschiedlich. Engagierte Unternehmer tendieren nicht 
zur totalen Delegation an den Dienstleister, in der Regel 
wird nur zeitweise die Verantwortung abgegeben.

Es entsteht eine ökonomische Bindung. Zu Beginn einer 
solchen berufl ichen Bindung ist eine derart gesellschafts-
bezogene „wirtschaftliche“ Funktionenteilung zu erken-
nen. Mit der Zeit der Zusammenarbeit entwickelt sich die 
rein ökonomische Bindung zu einer persönlichen Bezie-
hung. Der Übergang wird von den Parteien kaum aktiv 
wahrgenommen.
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len einer Partei geschieht. In aller Regel ist dies nicht der 
Fall. Dennoch kann es Situationen geben, in der auf einer 
anderen Bühne z.B. mit dem Kreditgeber ein Agreement 
getroffen wird. Eine solche besondere Vereinbarung zwi-
schen einem Banker und einem Berater kann sehr direkt 
Macht auf den Auftraggeber ausüben. Letzterer empfi ndet 
dies weniger als Machtausübung, mehr als Druck oder 
„Wink mit dem Zaunpfahl“. In der Praxis wird aufgrund 
des Vertrauensverhältnisses auf der Hinterbühne eine Kom-
promisslösung für den Kunden gefunden.

Das Motiv für eine solche Machtausübung auf den „Bezah-
ler“ kann sehr verschieden sein. Es können psychologische 
Motive sein, wie Machtstreben, Ehre, Ruhm, Rivalität oder 
Prestige. Im Sinne von: „Ich habe es geschafft, diesen illi-
quiden Kunden wieder auf die Beine zu hieven“. Ein an-
deres Motiv kann sein, einen möglichst grossen Profi t aus 
einer solchen Handlung zu ziehen. Die rein monetären 
Motive sind gelegentlich verbunden mit Provisionszahlun-
gen seitens der Bank.

Andererseits aber können solche Machtverhältnisse auch 
dazu dienen, den Auftraggeber gegen seinen Willen zu 

„seinem Glück zu zwingen“, welche ihm letztendlich zu ei-
ner sehr guten Lösung verhilft. Es kommt demnach zu einer 
kurzfristigen „indirekten Herrschaft“2, welche der Auftrag-
geber - sofern er diese als solche wahrnimmt - auch kurz-
fristig akzeptiert. Nimmt er diese nicht wahr und erfährt er 
später von dieser Herrschaft oder diesem Rollenspiel, kann 
dies eine Beziehung ernsthaft gefährden. Dies auch dann, 
wenn die Situation erfolgreich gemeistert werden konnte.

Erkenntnisse

Machtverhältnisse zeigen sich in der Regel dort, wo Auf-
träge zuwenig konkret erteilt wurden oder missverstanden 
werden. Gesunde Machtansprüche sind nichts negatives 
und können in einem Rollenspiel enden, welches beiden 
Parteien dient. In jedem Fall aber ist es empfehlenswert, die 
Machtansprüche oder mögliche Abgrenzungen zu Beginn 
einer geschäftlichen Beziehung zu diskutieren und allen-
falls sogar schriftlich festzuhalten.

1 Gehlen S. 1/6
2 Gehlen S. 3/6
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